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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat MMag. Dr. Michael Schilchegger hat am 11. Juli 2025 an 

mich folgende gleichlautende schriftliche parlamentarische Anfragen gerichtet: 

 

• 2883/J betreffend "Kontrolle des Verbots der Gesichtsverhüllung im Burgenland", 

• 2884/J betreffend "Kontrolle des Verbots der Gesichtsverhüllung in Niederösterreich“,  

• 2885/J betreffend "Kontrolle des Verbots der Gesichtsverhüllung in Kärnten“, 

• 2886/J betreffend "Kontrolle des Verbots der Gesichtsverhüllung in Oberösterreich", 

• 2887/J betreffend "Kontrolle des Verbots der Gesichtsverhüllung in Salzburg" 

• 2888/J betreffend "Kontrolle des Verbots der Gesichtsverhüllung in der Steiermark“,  

• 2889/J betreffend "Kontrolle des Verbots der Gesichtsverhüllung in Tirol“, 

• 2890/J betreffend "Kontrolle des Verbots der Gesichtsverhüllung in Vorarlberg“, 

• 2891/J betreffend "Kontrolle des Verbots der Gesichtsverhüllung in Wien“. 

 

Diese Anfragen beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zu den Fragen 1 bis 3 und 5 bis 7:  

• Wie viele Personen wurden im Zuge des Verbots der Gesichtsverhüllung seit 

dessen Einführung im Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, Oberösterreich, 

Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien kontrolliert? 

• Wie viele Personen wurden im Zuge des Verbots der Gesichtsverhüllung seit 
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dessen Einführung im Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, Oberösterreich, 

Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien angezeigt? 

• Gegen wie viele Personen wurden Strafen aufgrund des Verbots der 

Gesichtsverhüllung im Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, Oberösterreich, 

Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien verhängt? 

a. In welcher Höhe bewegten sich die verhängten Strafen? 

b. Wurden die verhängten Strafen auch bezahlt? 

• Welchen Aufenthaltstitel hatten die im Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, 

Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien wegen des Verbots 

der Gesichtsverhüllung angezeigten Personen? 

• Aus welchen Gründen trugen die im Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, 

Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien angezeigten 

Personen eine Gesichtsverhüllung? 

• Wie viele Schwerpunktaktionen wurden hierzu von der Polizei im Burgenland, 

Niederösterreich, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und 

Wien gesetzt? 

Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. Von einer anfragebezogenen 

retrospektiven manuellen Auswertung wird auf Grund des enormen 

Verwaltungsaufwandes und der damit einhergehenden Ressourcenbindung aus Gründen 

der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 

Abstand genommen. 

Zur Frage 4: 

• Woher stammen die wegen des Verbots der Gesichtsverhüllung angezeigten 

Personen im Burgenland, Niederösterreich, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, 

Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien? 

Die Frage, woher eine Person „stammt“, bedarf einer näheren Auslegung dahingehend, ob 

sie sich auf die ethnische Herkunft, die Staatsbürgerschaft oder lediglich ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt bezieht, weshalb die Frage nicht beantwortet werden kann.  

 

Gerhard Karner 
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